
OBERSCHULE  
Neuenkirchen-Vörden 
 

Holdorfer Str. 7, 49434 Neuenkirchen-Vörden 

Tel.: 05493  9871414 

E-Mail:  info@oberschule-nkv.de 

Homepage: www.oberschule-neuenkirchen-voerden.de 

 

 

 

 

 

 

Protokoll  
 
der 1. Schulelternratssitzung im Schuljahr 2024/2025 am 03.09.2024 
 
 
 
Beginn: 19:05 Uhr      Ende:  20:55 Uhr 
 
 
Herr Imsieke begrüßt alle anwesenden Elternvertreter. 
 
Vor dem ersten TOP kommt aus der Elternschaft die Bitte, auf den Materialzetteln für 
das neue Schuljahr zu vermerken, dass die Materialien für das Fach „DAZ“ (Deutsch 
als Zweitsprache) nur bei entsprechendem Bedarf beschafft werden müssen. 
 
TOP 1: Die Gremien der Schule nach dem geltenden Schulgesetz 
 
Herr Imsieke stellt die einzelnen Gremien der Schule und ihre Zuständigkeiten vor 
(siehe separate Präsentation). 
Die Gremien sind im Einzelnen: 

• der Schulvorstand 

• die Gesamtkonferenz 

• Fachkonferenzen 

• Klassenkonferenzen  

• Schulleiter 

• Schulelternrat 

• Schülerrat 
 
Der Schulvorstand 
Zusammensetzung: drei Elternvertreter, drei Schülervertreter, sechs Lehrervertreter 
(inkl. Schulleiter/in und Konrektor/in) 
Zuständigkeiten: 

• Inanspruchnahme der im Hinblick auf ihre Eigenverantwortlichkeit 
eingeräumten Entscheidungsspielräume 

• Plan der Verwendung der Haushaltsmittel und die Entlastung der / des 
Schulleiters(in) 

• die Beteiligung berufsbildender Schulen an Maßnahmen Dritter 

• Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung einer Ganztagsschule oder 
eines Ganztagsschulzugs 
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• Zusammenarbeit mit anderen Schulen  

• Vorschläge zur Besetzung der Stelle der/des Schulleiters(in), der/des ständigen 
Vertreters(in) und anderen Beförderungsstellen 

• Abgabe von Stellungnahmen zur Herstellung des Benehmens zu 
Stellenbesetzungen 

• Festlegung der Form, in der die Oberschule geführt wird (z.B. 
jahrgangsbezogen / schulzweigspezifisch / Leistungskurse) 

• Ausgestaltung der Stundentafel 

• Schulpartnerschaften 

• die von der Schule bei der Namensgebung zu treffenden Mitwirkungs-
entscheidungen 

• Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung von Schulversuchen 

• Vorschlag für das Schulprogramm und die Schulordnung  

• Grundsätze für  
- die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

Grundschulen 
- die Durchführung von Projektwochen,  
- die Werbung und das Sponsoring in der Schule und 
- die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule nach § 32 Abs.  

 
Der Schulvorstand ist die „Geschäftsführung“ einer Schule. 
 
 
Die Gesamtkonferenz 
Zusammensetzung: zehn Elternvertreter, zehn Schülervertreter, alle Lehrkräfte, 
Vertreter der Bediensteten. 
Zuständigkeiten: 

• das Schulprogramm 

• die Schulordnung  

• Grundsätze der Leistungsbewertung und Beurteilung  

• Grundsätze für Klassenarbeiten und Hausaufgaben und deren Koordinierung 
 

Die Gesamtkonferenz ist für pädagogische Entscheidungen zuständig.  
 
 
Die Fachkonferenzen 
Zusammensetzung: alle Lehrkräfte, die das jeweilige Fach unterrichten, drei 
Elternvertrer, drei Schülervertreter 
Zuständigkeiten: 

• Umsetzung der Curricularen Vorgaben in schuleigene Lehrpläne 

• Bewertungsgrundlagen für das Unterrichtsfach 

• Einführung von Schulbüchern 
 
 
Die Klassenkonferenzen 
Zusammensetzung: alle Lehrkräfte, die in der jeweiligen Klasse unterrichten, drei 
Elternvertrer, drei Schülervertreter 
Zuständigkeiten: 

• Beschlüsse zur Versetzung bzw. zu Abschlüssen 

• Beschlüsse zu Übergängen, Überweisungen, Zurücktreten und 
Überspringen 



• Entscheidungen über pädagogische Maßnahmen oder 
Ordnungsmaßnahmen gegen einzelne Schülerinnen oder Schüler 

• Zusammenwirken der Fachlehrkräfte und Koordinierung der Hausaufgaben 
 
 
Der Schulleiter / die Schulleiterin 
Zuständigkeiten: 

• trifft alle Entscheidungen, soweit sie nicht ausdrücklich einem Gremium 
zugeordnet sind  

• führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte 

• Vorgesetzter aller in Schule Arbeitenden 

• vertritt die Schule nach außen 

• Vorsitz der Gesamtkonferenz und Schulvorstand 
 
 
Der Schulelternrat 
Zusammensetzung: ein/ Vertreter/in jeder eingerichteten Klasse 
Zuständigkeiten: 

• beratende Funktion  

• keine Entscheidungskompetenz, außer Einberufung des Schulelternrates 
 
 
Der Schülerrat 
Zusammensetzung: ein/ Vertreter/in jeder eingerichteten Klasse 
Zuständigkeiten: 

• beratende Funktion  

• keine Entscheidungskompetenz, außer Einberufung des Schülerrates 
 
 
TOP 2: Wahl der Mitglieder für den Schulelternratsvorstand 
Zunächst wird das Wahlverfahren festgelegt: die „offene Wahl“ (also nicht geheim) wird 
einstimmig beschlossen. 
Für den Vorstand des Schulelternrats werden gewählt: 

1. Frau Kerstin Dirla (8d) 
2. Herr Thorsten Schmidt (9d) 
3. Frau Emilia Freimann 

 
 
TOP 3: Wahl der Elternvertreter für den Schulvorstand 
Als Elternvertreter für den Schulvorstand werden gewählt:  

1. Frau Kerstin Dirla (8d) 
2. Herr Thorsten Schmidt (9d) 
3. Frau Emilia Freimann 

Als Vertreterinnen wurden gewählt:  
Frau Karina Kramer (5a) und Frau Bianca Wendlandt (6b) 
 
 
TOP 4: Wahl der Konferenzteilnehmer nach dem Schulgesetz (Gesamt- und  
Fachkonferenzen) 
Für die einzelnen Gremien werden die in der folgenden Übersicht gelb hinterlegten 
Vertreter/innen neu gewählt: 
 



 
 

 
 

 
 
 
TOP 5: Aktuelles und wichtige Termine 

• Ein Foto für die Homepage (DSGVO) wird erstellt. 

• Schulvorstandssitzung: 17.09.2024 

• Eishallenfahrt: 06. Dezember 2024 

• Elternsprechtage:  
28.10.2024 - Jahrgänge 5/6/7 
29.10.2024 – Jahrgänge 5/9/10 

• Zeugniskonferenzen: 
Dienstag, 20.01.2025 - Jahrgänge 5/6/7 
Mittwoch, 21.01.2025 - Jahrgänge 8/9/10 

 
 
TOP 6: Verschiedenes 
 
Aus der Elternschaft wird die Frage gestellt, inwiefern Mobbing an der OBS ein Thema 
ist und ob es ein Mobbing-Konzept gibt. Herr Imsieke führt aus, dass die OBS 
multiprofessionell aufgestellt ist (Schulsozialarbeit, Inklusion, Lehrkräfte, Polizei VEC 
etc). Je nach vorliegendem Fall wird entschieden, wie reagiert wird und welche 
Ansprechpartner bzw. Institutionen eingebunden werden müssen. 
 



 
Infos zum Schuljahr 2024/2025 
 

 
 
 
Einteilung der Klassen 1. Halbjahr 2024/2025 
 

5a 
Michaela Imwalle /  
Kerstin Westerheide 

22 

5b Sandra Böske 22 

5c Theresa Keßling 20 

    64 

 

6a Frank Heye 24 

6b Michaela Dierken 20 

6c Julian Meyer 20 

    64 

 
iPad Klassen 

7a 
Christoph Westerheide/ 
Olesia Pfannstiel 

12 

7b Miriam Krämer 11  

7c Diana Grigo 18 

7d Thorsten Herrmann 18 

    59 

 
 



iPad Klassen 

8a 
Daniela Feldhaus/ 
Anja Döllmann-Herzog 

13 

8b Ralf Klippel 10 

8c Sabrina Große-Löffler 14 

8d Carsten Völkerding/Florian Kruse 16 

    53 

 

9a Tanja Zerhusen-Kristokat 15 

9b Katrin Moll 18 

9c Kerstin Bretz 17 

9d Alexander von Döllen 20 

    65 

 

10a Kirsten Voos 15 

10b Matthias Gräfe / Edgaras Saldukas 10 

10c Petra Brinkmann  16 

10d Sandra Jacob 16 

    57 

 
 
Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 2024/2025 1. Halbjahr 
 

 
 



Umfrage Ganztag 
Am 02.09.2024 fand eine Schilf zum Thema „Ganztag“ statt. 
Eine Präsentation der Umfrageergebnisse zum Ganztag und der daraus erarbeiteten 
Konzepte wird folgen. 
 
Neue Regeln für die Handy-Nutzung 
Seit Beginn des neuen Schuljahres besteht an der Oberschule für die Schülerinnen 
und Schüler ein Handy-Nutzungsverbot. Mit Betreten des Schulgebäudes ist das 
Handy komplett auszuschalten (Stand-By nicht ausreichend). Während der Pausen 
darf das Handy nur in einem ausgewiesenen Bereich auf dem Schulhof genutzt 
werden (Bereich vor dem Lehrerzimmer). Bei Nichtbeachten dieser Regel geht die 
jeweilige Lehrkraft mit dem/der betreffenden Schüler/in in die Verwaltung, dort legt 
der/die Schüler/in das Handy in eine gepolsterte Versandtasche, auf der Name des 
Schülers/der Schülerin, Datum und Zeichen der Lehrkraft vermerkt werden. Nach 
Unterrichtsschluss kann sich der/die Schüler/in das Handy aus der Verwaltung 
abholen; die Ausgabe erfolgt explizit nur durch eine Lehrkraft und wird auf der 
jeweiligen Versandtasche entsprechend dokumentiert. 
Außerdem erfolgt eine schriftliche Information an die Eltern. 
Erste Erfahrungen vom Anfang des neuen Schuljahres zeigen, dass das Handy-Verbot 
gut umgesetzt wird. 
 
Baumaßnahmen Brandschutz 
Herr Imsieke stellt die erfolgten Baumaßnahmen zum Brandschutz vor. Er weist darauf 
hin, dass die Notfalltüren auch nur als solche genutzt werden dürfen und nicht im 
täglichen Schulalltag. 
 
Eltern -Account IServ 
Herr Imsieke weist darauf hin, dass sich bisher noch zu wenige Eltern im Elternmodul 
angemeldet haben. Noch nicht angemeldete Eltern sollten nochmals einen neuen 
Registrierungscode anfordern und sich anmelden. 
 
Schulfest 40 Jahre OBS 
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der OBS wird in der KW 47 eine Projektwoche 
durchgeführt, an deren Ende am Freitag, 22.11.2024, ein „Adventlicher Markt“ 
stattfinden wird. Der Erlös soll nach derzeitiger Planung für die Anschaffung von 
Spielen bzw. zum Schaffen von Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof genutzt werden. 
 
Elternabend „Digitale Welten“ 
Herr Imsieke weist auf den Elternabend „Digitale Welten“ am 10.09.2024, 18:30 Uhr in 
der Mensa hin und lädt herzlich dazu ein. 
 
Qualität des Mittagessens von der Fa. Curom 
Aus der Elternschaft wird Kritik an der Qualität des Mittagessens geäußert: 
Die Portionsgrößen, insbesondere für Fleischspeisen, seien zu gering, die Menüs 
teilweise nicht durchgegart. 
Herr Imsieke erläutert, dass die Thematik bereits mit Herrn Fischer, Curom, und der 
Gemeinde Neuenkirchen angesprochen wurde. Vor den Herbstferien wird eine 
Elternabfrage zum Thema „Mensa-Essen“ erfolgen. 
 
Klassenarbeitstermine in Untis 
Auf die Frage von Herrn Schmidt, ob es möglich sei, Klassenarbeitstermine und 
Hausaufgaben in Untis einzutragen teilt Herr Imsieke mit, dass dies bereits im 



Kollegium diskutiert wird und das Ziel ist, diese Funktion zum 01.02.2025 
freizuschalten. 
 
 
 
Protokollführerin:  
 
Hildegard Richter 


